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P4'IFI:1 " Die Fa£faden eines Doppelwohnhaufes in New York (Arch.: Ware), von etwas

e\lfle größerem Umfange als das in einer Hälfte durch die im vorhergehenden Artikel

gegebenen Grundriffe dargef’cellte Haus, find in Fig. 2992“) abgebildet.

Fig. 297. Fig. 298.
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Arch.: Dam/mr & szchzr.

2) Städtifche Miethäufer.

a) Freiftehende ftädtifche Miethäufer.

4:2. Freif’cehende Miethäufer, auch Mietvillen genannt, müffen öfters als Erfatz des

ic;Zf;;g_ Eigenhaufes gelten. Sie finden fich insbefondere in den Vorftädten größerer Städte

265) Nach: American arc/zz'z‘ect and Öztz'ldz'ug newx 1892, No. 844.
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und in Städten, wo durch Baupolizeigefetze ein gewiffer Abfiand der einzelnen

Häufer voneinander —— ein Wich (Bauwich) — vorgefchrieben iPc. In Stuttgart be-

trägt diefer Wich 2,36 m, während Frankfurt a. M. auf fämtlichen Grundftücken

aufserhalb der Promenaden für Bauten aller Art einen Abfiand von 2,76 m von der

Nachbargrenze vorfchreibt.

Eri’rere —— die Vorltadthäufer —— Itehen meift inmitten eines Gartens, der den

einzelnen Familien zur Benutzung überwiefen wird, bilden dann oft die Fortfetzung

der inneren Stadt, die in gefehloffener Bauweife auftritt, vermitteln gleichfam den

Uebergang zum freiftehenden Eigenhaufe oder bewirken eine wohlthuende, auch

gefundheitlich höchft wertvolle Unterbrechung zweier in gefehloffener Weife be-

bauter Teile einer Stadt.

Diefe Gebäude haben viele Vorteile, befonclers wenn ein breiter Wich vor-

handen ift. Sie find von allen Seiten zu erhellen und zugänglich zu machen, ge-

I‘catten alfo, den Eingang an eine minderwertige Seite zu legen und raumerfparend

mit der Treppe zu verbinden, ermöglichen überhaupt eine gute Grundrifsbildung

und tragen auch hinfichtlich der untergeordneten Räume zur Befferung der Wohnungs-

verhältniffe des Mittelf’candes nicht unwefentlich bei.

Dringend erwünfcht dürfte es allerdings fein, diefen Gebäuden die Höhe von

eingebauten Häufern geben zu dürfen, fobald ihre Lage dies erlaubt. Da die Häufer

von der Luft umfpült werden, fo wird ein günftiger Luftwechfel erreicht; auch der

Strafsenf‘raub wird minder läftig, weil er fich über eine gröfsere Fläche verbreitet;

felbf’c die Feuerficherheit wird erhöht. Die nicht überbaute Grundf’tücksfläche könnte

wenigftens zum Teile der Hofgröfse abgezogen, hier alfo erfpart werden. Breiten
Wich vorausgefetzt, wiirde überdies jedes Haus als ein felbitändiges, völlig unab-

hängiges Architekturgebilde, bei dem auch die Seitenfaffaden entfprechende Berück-

fichtigung finden müfsten, zu behandeln fein; dadurch würde die mitunter überreiche

Architektur der Strafsenfaffade gemildert werden, da man die Seitenfaffaden zu diefer

wenigf’cens annähernd harmonifch zu fiimmen verpflichtet wäre.

H;'jr'er Nur in feltenen Fällen werden freiftehende Miethäufer für eine Familie oder

für einen Haushalt erbaut. Gefchieht dies, fo entfprechen fie im allgemeinen dem

Eine Familie‘ Eigenhaufe gleicher Art; nur wird ihre Planung eine folche fein müffen, dafs fie

fich für Erfüllung der Bedürfniffe verfchieden gearteter Familien eignet, wobei

felbftverftändlich perfönliche Wiinfche der Bewohner nicht immer Befriedigung, Ge-

wohnheiten nicht immer Berückfichtigung finden können.

Sie dienen dann meif’c für Bewohner, deren Beruf den Erwerb eines eigenen

Haufes erfchwert, da fie ihren Wohnfitz öfters wechfeln müffen, alfo für Militär—

perfonen oder Beamte oder auch für Fremde von vorübergehendem Aufenthalt als

zeitweifer Erfatz des Eigenhaufes.
In verfchiedenen Städten, z. B. in Dresden, ift das ‘freiitehende Miethaus

befferen Ranges, deffen Wohnungen fich fog. herrfchaftlichen Wohnungen an Um-

fang nähern, befonders beliebt, während es in Berlin —— wenige Ausnahmen ab—

gerechnet —— noch nicht eingebürgert if’r, für die Vororte Berlins aber jedenfalls von

Bedeutung werden wird 267).
Hi“? Dergleichen nur für zwei Familien beftimmte Häufer nähern fich dern Familien—

is,.“ haufe, wenn in der Planung möglichl’te Trennung beider W'ohnungen Berückfichtigung

zweiFamilim findet. Dies kann fo weit gehen, dafs zwei verfchiedene Hauseingänge vorhanden

757) Vergl.: Deutfche Bauz. 1892, S. 618 ff.
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find, die Haupttreppe alfo nur für die Bewohner des Obergefchoffes dient. Zufällige

Störungen, die in der Benutzung der beiden Gefchoffe fiattfinclen, find allerdings

nicht zu vermeiden, bei gegenfeitigem guten Einvernehmen der Bewohner aber auf

ein Mindeitmafs einzufchränken.

Die Häufer befiehen meift aus Sockel-, Erd- und Ober—

gefchofs und. teilweife ausgebautem Dache. Küche und Zubehör,
Laube @ Mädchenkamrner für die Wohnung im Erdgefchofs werden dann

»«———»— oft in das Sockelgefchofs gelegt, während die genannten Räume

für die Wohnung des Obergefchoffes in Dachausbauten unter

gebracht find. Fiir die Kellerräume diefes Gefchoffes kann eine

kleine Treppe vorhanden fein, die nur für feine Bewohner dient.

Die Höhe des Bodenpreifes und die dadurch bedingte Klein—

heit der Bauplätze wird das Haus meii’c zu einem gefehloffenen
Baue, d. h. einem nicht gruppierten Baue gefialten, wobei An—

und Ausbauten jedoch durchaus nicht auszufchliefsen, vielmehr

erwünfcht find.

In der Aufrifsbildung mufs die Architektur das Gleichwertige
beider Wohnungen zum Ausdruck bringen.

Die Häufer für drei oder vier Familien, die in Stuttgart,

Miethaü$ 211 Stflttgflrt» Frankfurt a. M. und Hannover befonders gepflegt werden, find

1<re‘;ferflraffegsi)° in gleicher Weife wie die nur von zwei Familien bewohnten

A,LÜ_°,Ü_Z,„ Häufer zu geftalten. Für das freiftehende Miethaus kleinfter

Art mufs wiederum auf Kap. 5 (Arbeiterwohnhäufer) verwiefen
werden. Fig. 161 bis 177 geben Beifpiele hierfür.

Der Bauplatz des in der Kreuferftrafse zu Stuttgart (Arch.: v. Bok) gelegenen

freiftehenden Miethaufes (Fig. 300 268) hat 10,76 m Strafsenfront und 22,00 m Tiefe. Von

erfierer find 1,43 m zur Bildung einer gemeinfchaftlichen

Einfahrt mit dem Nachbargfindf‘ciick abgegeben. Die

%? Hausmafse find 9,24. "1 Breite und 14,58 m Tiefe.

Das Sockelgefchofs (Untergefcliofs) von 2,70 m Höhe enthält einen

Vorpl. “ Gefchäftsrnum, \Vafchküche, Holzlege n. a.; das Erdgefchofs hat 3.201“,

‘“ das I. Obergefchofs 3,50m, das II. Obergefchofs 3,20m‚ das Dach-

gefchof$ 2,30m und der Dachbodenraum 1,som lichte Höhe. Die

|||“:‘5g Kellerräume befinden fich unter dem Sockelgefchofs. Für die Re-

[ mmm EI‘EIL nail'fancearchitektur hat Hauftein, für die Wandflächen Backftein

5p_ N Verwendung gefunden. Schieferdach mit Plattform in Holzzement

Fig. 300.
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     ausgeführt. Gute innere Ausitattung.

Ein zweites, vortreffliches Beifpiel eines freiftehen-

den Miethaufes zu Stuttgart if’c in Fig. 301269) im

Grundrifs des Erdgefchoffes dargef’cellt. Hier iii der

Eren zu einer geräumigen, 4,50m breiten, gut be-

leuchteten Halle ausgebildet, die rechtwinkelig zur
Strafse gerichtet if’c.

Der Eingang für den Aufsenverkehr liegt feitlich im 'l‘reppenhaufe an der üblichen unbedeckten

Einfahrt, dem 2,gsm breiten Wich. Fiir die Bewohner des Erdgefchoffes und ihre Säfte öffnet fich der

Eren, durch einen \«Vindfang gefchützt, nach dem Garten; im Obergefchofs wird er zur Loggia. Eine

Kußhe

 
Miethaus zu Stuttgart 269).

Erdgefchofs. ll4oo w. Gr.

268) Nach: Baugwks.-Ztg. 1891, S. 227.

269) Nach: ROWALD. Die neueren Formen des itädtifchen Wohnhaufes in Deutfchland. Zeitfchr. d. Arch. u. Ing.—Ver.

zu Hannover 1889, S. 247, 409, 481, 589. »— Auch als Sondera'bdruck erfchienen: Hannover 1889.
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befondere Treppe für die Wirtfchaftsriiume iii. nicht vorhanden, dafür jedoch ein eigener, durch zwei
Thüren gefchützteryAusgang nach dem Treppenhaufe. Die von den Fachwerkwänden abgelöiien, tief in
den Raum eintretenden Schornfteine find fämtlich in den Eren gelegt und durch Anordnung von Wand-
fchränken auch hier verfleckt. (Der Name des Architekten ift in der unten angegebenen Quelle nicht
genannt.)

Zu den Miethäufern mufs auch das Haus zu Karlsruhe, ]ahni‘crafse 14 (Arch.:
Warz’lz)‚ gerechnet werden““).

Die aus fünf Zimmern, Küche und Nebenräumen bettehend„e Wohnung des Befitzers, Maler C. Briinner,

von dem auch die vortreffliche, reichfarbige Bemalung der in Renaifi'anceformen gehaltenen Faffaden herrührt,

befindet fich im Obergefchofs und teilweife im Dachgefchofs, welch letzteres überdies ein kleineres Atelier

aufgenommen hat.

Die Wohnung im Erdgefchofs ift vermietet.

Auch das freiftehende Miethaus zu Stuttgart, Ecke der Silberbnrg— und Herzog—
ftrafse (Arch.: Sc/zmz'a’ & Burk/zm’dl), fei hier nochmals erwähnt (liebe Fig. IO,
5. 9 2H).

Das Haus befteht aus einem Erdgefchofs, das mehrere Läden aufgenommen hat, drei Obergefchoifen

und Dachgefchofs. Die Faffaden find aus rotem Maulbronner Sandfi:ein und hellem Backftein mit teilweifer

Verwendung von Malerei hergettellt.

Die Stuttgarter Baugefetze7 die zwifchen zwei Nachbarhäufern einen freien.Raum (Vi/ich) fordern,

demzufolge auch an den zur Strafsenfront rechtwinkelig flehenden Seiten der lläufer Licht zugeführt

werden darf, ermöglichen eine derartige Verwertung der ungewöhnlich kleinen, eigenartigen Bauftelle.

/J’) Angebaute ftädtifche Miethäufer.

Sie eignen lich befonders für Mietwohnungen, weil ihre Frontlängen die An—

lage zahlreicher Zimmer an der Strafse in einer Gefchofsebene ermöglichen, unter

Einfchränkung der Zahl derjenigen Zimmer, die vom Hofe aus erhellt und gelüftet

werden. Ein geräumiger Hof ift deffenungeachtet Gets von Wert, da es anderen—

falls für die Wirtfchaftsräume an Raum gebricht und wertvolle Wohnräume für diefe

benutzt werden müffen. _ ‚

Ueber die Abmeffungen folcher zweifeitig angebauter Häufer, die eine Plan-

bildung ermöglichen, bei der Wirtfchaftsräume, Treppe, Aborte in entfprechender

Weife nach dem Hofe gelegt werden können, Frontzimmer für diefe Zwecke alfo
nicht zu verwerten nötig find, bedarf es einiger Worte.

Es beeinträchtigt in einer Reihe von acht und mehr Häufern eines Gebäude—

blockes _— mittlere Frontlängen vorausgefetzt — ein eingebautes Einzelhaus nur

wenig, wenn feine Breite um ein geringes Mafs _ fagen wir 0,50 bis 0,75 m —— ge—
kürzt wird; das Eckhaus dagegen wird aufserordentlich in der Planung gewinnen,

wenn es in [einen Abmeffungen derart gehalten iii, dafs ein genügend grofser Hof

für Erhellung und Lüftung der Treppe, der Wirtfchaftsräume, der Aborte u. f. w.

zu ermöglichen ift und deffenungeachtet zwei Zimmerreihen von der entfprechenden

Tiefe verbleiben. Man wird deshalb das durch geringe Abminderung der Breite

der Einzelhäufer gewonnene Mafs den Eckhäufern zugeben, um einen geräumigen

Hof zu erhalten. Bei den Häufern mittlerer Gröfse find deshalb Abmeffungen von

22_bis 25 “' Frontlänge — die Brechung der Ecke nicht berückfichtigt — für eine

gute Grundrifsbildung unbedingt nötig.

Ueber die Lage des Einganges entfcheiden der Wért der Strafse und die Ab—
meffungen, bezw. die Gettalt des Bauplatzes. Bei gleicher Frontlänge des Haufes

279) Siehe: Blätterf. Arch. u. Kunfihdwk. 1895, S. 19 u. Taf. 31.

2“) Nach1 Deutfche Bauz. 1887, S. 325,


